
lk W M M
von K L tte s
mische Uayserin/ in Germanien/ 

zu Gungarn / Höheim /Dalmatien/ Uroatien/ 
!clavonien re. Uönigin; Erz - Herzogin zu 

Zcsterrcich / Herzogin zu Wurgund/Mber-und 
Micder-Wchlesicn / zu Graband/ zu Mayland/ 
zu Uteyer / zuMärnten/ zu Urain / zu Mantua/
zu Wanna/undNiacenza/zu Kimburg/ zu Uu- 
zendurg / zu Geldern / zu Mürtenberg; Marg- 
gräfin des G. Döm. Reichs / zu Mähren / zu 

lurgau/ zu Wer «und Wieder - Kaußnitz; 
Mstinzu Wchwaben/ und Wiebenbürgen/ ge­

fürstete Gräfin zu Gabspurg / zu Glandern / zu 
Uyrol/ zu Ufyrt / zu Uyburg/ zu Görz/ zu 
iradisca/ und zu Wrtois; Uandgräfin in E l­

saß/ Gräfin zu Uamur/ Grau auf der Wndi- 
schen March/ zuJortenau/ zu Ualins/ und 
zu Mecheln; Herzogin zu Uothringen / und 

aar/ Groß-Herzogin zu Toscana/re.
^N tb ie te n  allen und jeden Unsren getreuesten geist - und 

weltlichen Stands-Personen/ B u rg e rn / Jnsafien 
und Unterthanen /  welche in Unsren Königlich-Bö- 

heimisch - nnd Oesterreichischen teutschen Erblanden be­
findlich/ oder darinnen begüttert seynd /  Unsre Kayserl. 
Königl. und Landesfürstliche Gnad /  auch alles gutes.
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E s ist jederman ohne weiterer Anführung bekannt/ 
in was für einen unvermutheten gefährlichen Krieg W ir  
nothgedrungen verfallen sevnd /  nachdeme der König in 
Preuffen im Jahr 1756. auf einmal mit einen mächtigen 
KriegS-Heere erschienen /  und ehe W ir Uns noch in die be- 
hörige Gegen-Verfassung haben setzen können/ in Unser 
Erb-Königreich Böheim eingedrungen is t /  auch was sel­
ber in der weitern Folge des Kriegs für Unheyl und Scha­
den in gedachtem Königreich Böheim/ auch in M ähren / 
und Schlesien angerichtet hat.

D ie  zu Beschützung der Länder Uns abgenöthigte 
Gegenwehr hat in den verflossenen dreyen Jahren /  bey dem 
abgewechsleten Glück der Waffen einen unermeßlichen Geld- 
Aufwand erfordert/ und der Schaden ist nicht weniger be­
trächtlich /  welchen W ir durch widerholte feindliche Ein­
fälle /  und Überziehung Unserer Länder erlitten haben/ 
auch was Uns hierbey an den gewöhnlichen Landes-Ein­
künften entgangen ist.

W ir  haben diese schwere Kriegs - Unkösten über die 
dahin gewidmete gewöhnliche Landes-Abgaben /  und ver­
schiedene aus Unserem eigenen (^m ers li gemachte Beyträ- 
ge/ bis nun zu/ mehrern Theils mit dem-durch Verm itt­
lu n g / und Gutsprechen Unserer getreuesten Land-Ständen 
aufgebrachten in-und ausländischen Darlehen/ bestreikten 
lassen /  und seynd auch ferners gnädigst geneigt /  Unsre 
Länder und Unterthanen nach Möglichkeit zu verschonen/ 
folglrchen die weitere Erfordernuffen mehrern Theils durch 
Darlehen aufzubringen.

Weil Uns aber anbey tief am Herzen lieget /  womit 
dieser neue Schulden-Last wieder getilget/ und Unsre ge­
treueste Land-Stände von ihrer übernommenen Verbindlich­
keit erlediget werden mögen /  so haben W ir auf verschiede­
ne M itte l /  und Vorschläge fürdenken lassen /  durch welche/ 
ohne Beschwerung des gemeinen Weesens/auch ohne Hem- 
und Behinderung der ohne dem hoch-gestiegenen Landes- 
Anlagen/ und Lameral-Abgaben/ ein ergiebiger neuer



iunäu8 hergestellet werden möge/ diese zu dem fürwäbrem 
den Krieg aufgenommene-oder noch ausnehmende Darlehen 
nach und nach abzustoffen z

Unter denen Un6 vorgelegtm unterschiedlichen D m  
schlägen haben W ir denjenigen für den billigsten /  und leich- 
testen angesehen/underkennet /  durchweichen die Arme nie­
malen/ die Vermdglichere aber nur damalen zu einer Ab­
gabe verhalten werden/ wann ihnen/ so Zu sagen/ ein um 
vermuthetes Glück zustosset/ und sie zu einer fremden erträg­
lichen Erbschaft/ oder anderen Vermögens.Zuwachs /  und 
Einkunft gelangen/ da es ihnen nicht schwer fallen kan / 
aus diesem neuen Zuwachs ihres Vermögens/ oder E in­
kunft eine mäßige Abgabe/ nemlichen zehen von hundert/ 
unter dem Namen einer Erbschafts-Steuer/ abzureichen/ 
und dem gemeinen Weesen zu obbesagter billigst - und ges 
rechtesten Absicht aufzuopferen.

W ir  gedenken keineswegs/diese Abgabe Uns /  oder 
Unsrem d^merall zuzueignen/ sondern W ir wollen dieses 
Gefölle Unsren getreuesten Ständen jeden Landes gänz. 
lichen /  und dergestalten überlassen/ daß die eingehende Gel­
der zu nichts anderen /  als zur Kapitals - Zahlung mehr ge­
dachter neuen Schulden ( Massen für die jährliche Zinsen 
bereits eine andere Anweisung gemacht worden is t) verwen­
det werden sollen.

W ir  versprechen auch anbey auf das feyerlichste/ für 
U n s / und unsere Nachfolgere in der Regierung/ daß/ so 
bald diese neue Kriegs - Schulden bezahlet seyn werden /  
auch die eingeführte Erbschafts-Steuer für allezeit aufge­
hoben/ und abgethan seyn solle; jedoch mit dem ausdrück­
lichen Vorbehalt/ daß/ wann auch ein-oder anderes Land 
durch den reichern Einfluß der Erbschafts-Steuer/ früher 
die dahin übernommene Kapitals - Bezahlung geleistet haben 
wird /  dennoch mit Einbringung solcher Steuer fortgefahs 
renund der Betrag denen ügrigen Ländern/ nach M aaß 
ihrer noch aufhabenden Schulden/ zugerheilet/ folglichen/ 
gleichwie diese Erbschafts-Steuer in allen Ländern zugleich
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eingeführet wird /  solche auch in allen Ländern zugleich wie­
derum aufgehoben werden solle.

D am it aber jedermann wissen möge /  in welchen Fäl­
len/auch welchergestalren diese Erbschafts-Steuer abgefüh- 
ret werden solle? S o  wollen W ir  hiemit aus Landesfürst­
licher Machts-Vollkommenheit die unverbrüchliche Maaß- 
Reguln vorschreiben/ nach welchen Unsere Land-Stände bey 
Einbringung dieses Gefölls fürzugehen /  auch/ die eS be- 
t r if t  /  die Gebühr zu bezahlen schuldig seynd.

Erstens sollen alle und jede /  sowohl geist-als weltli­
che Personen und dommunicäten /  in und ausländische/ 
von waS S tand /  Würde /  oder Weesen die immer seyn 
mögen /  welchem vom ersten des bevorstehenden M onats 
I u l i i  in Unsren obbemelten teutschen Erblanden eine Erb­
schaft/ UeZat oder Geschänknuß sowohl mter vivo8, als 
^ o r t i8  cau8ä zufallet/ oder die sonsten in den Genuß eines 
Vermögens eintretten/ von diesem erlangenden neuen Ver­
mögen/ oder Genuß/ jedoch über Abzug aller auf einem 
solchen Vermögen haftenden Schulden/ auch Luneral. Ge­
richts-und andren rechtmäßigen Unkösten /  mithin allein 
von dem reinen übrig bleibenden Vermögen/nach der Sum­
ma des Kapitals-Anschlags/ obbemelte Steuer /  nemli- 
chen Zehen von Hundert in die Ständische LaüL eines je­
den Landes baar abzuführen verbunden seyn; von welcher 
Steuer jedoch

Zweytens gänzlichen ausgenommen seynd /  und ver­
bleiben/alle Erbschaften/L.e^-und Geschänknuffen/sowohl 
jnter VIV08, als ^O rti8  LLU8ä, die von den eheleiblichen 
Eltern auf ihre Kinder/oder von diesen auf jene in ab-oder 
aufsteigender l.m ie im ersten oder weitern Grad gelangen; 
wie auch der dritte Theil jener Erbschaft/ oder Vermächts 
nuß/ so das Weib von dem M ann  /  oder der M ann von dem 
Weib überkommet. Weil anbcy es sich zum öftern ereignet/ 
daß ein Ehegatt den anderen zum Erben /  oder Frucht-Ge- 
nieffer in dem ganzen /  oder einem grössern Theil des V er­
mögens /  A vä  I^iberorum L.e§itimL einsetzet /  jedoch mit der



Verbindlichkeit/daß hievon die hinterlaffene Kinder stand­
mäßig erzohen/ und erhalten werden sollen /  so wird in solr 

' chem F a ll/  und in billigster Rücksicht dieses aushabenden 
Onerin noch ein D ritthe il der Erbschaft ftey zu lassen/ 
folglichen nur von einem D ritthe il der Erbschaft /  oder 
des Frucht-Genusses die Steuer-Gebühr K io .  pro (^eurum 
abzuführen seyn.

Drittens seynd gleichmäßig ausgenommen die kleine 
Erbschaften /  welche über Abzug der Schulden /  und andrer 
nothwendigen Ausgaben für einen/oder mehrere Erben nicht 
fünf hundert Gulden übersteigen /  wie auch die gar kleine 

welche nicht ein hundert Gulden /  oder bey ange- 
ordneter jährlichen Abführung/leu inannuis l^ « M 8 , nicht 
fünfzig Gulden betragen; Nicht weniger sollen ausgenommen 
seyn /  jene pm l.exrrtÄ und S tiftungen/ welche auf heilige 
Messen/Iahr-Täge/zu Unterhaltung der Armen /  wie auch 
auf Kranken-Better vermachet werden: die Geschänknnffm 
bey Leb-Zeiten aber /  leu Oon^rioncs mtcr vivo§ wollen 
W ir nur dermalen dieser Steuer unterwerfen/ wann selbe 
ganz freywillig seynd/und über ein tausend Gulden in Geld/ 
oder Gelds-Werth betragen.

Viertens wollen W ir  zu Erleichterung der Erbschaft-- 
s.jczuiäätion von gegenwärtiger Erbschafts-Steuer ausge­
nommen haben/alle in einem Verlaß befindliche HauS-Ein­
richtung/ als B ild e r/B ü c h e r/R o ß / und W ägen/ auch 
Leibs »Kleider /  rc. nicht weniger den Vorrath an W e in / 
G etraid/ und andren V jÄ ua lien / so von den Erben dem 
billigen Ermessen nach in einer Jahrs Frist verzehret werden 
kann/jedoch solle das baare Geld/ G o ld /S ilbe r und Ge- 
schmuck darunter nicht verstanden /  sondern nach einer billigen 
Schätzung (worzu§. die Maß-Reguln werden gegeben 
werden) zur ErbschaftS-klalK geschlagen /  und hievon die 
Steuer mit io .  pro Leucum entrichtet werden.

Fünftens/ weil die Verlassenschaften der Untertha» 
neu /  und unterthänigen Gründen ohnedem mit andren groß 
sen Gaben /  als I^uäeinuv, ^ lorruarüs, Abfarts Geldern/
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und dergleichen Gebührnuffen beschweret seynd; so wollen W ir  
gegenwärtige Erbschafts-Steuer in jenem Fall aufdieHelfte 
gnädigst herabsetzen /  wann dergleichen unterthäniges V er­
mögen an obbemelten Gaben mit fün f pro L e m u m , oder 
darüber schon beleget ist.

Desgleichen wollen w ir auch die Erbschafts-Steuer 
auf die Helfte vermindern/ wann ein Erbschaft/ I - e M ,  
ober Oonrmon aus Unfern Erblanden hinaus gezogen/und 
hievon das Absart-Geld L io .  pro Lenruin bezahlet wird.

Sechstens versehen W ir Uns gänzlichen /  daß die 
Geistlichkeit von ihren-zu den Erz-und Bistumen/ (.'om. 
menclen /  krLlacuren/ Klöstern /  P fa rren / und andren 
geistlichen 6cnc6cil8 gehörigen/ in obbemeit Unsren teut- 
schen Erblanden befindlichen ansehnlichen Gütern /  und 
Vermögen zu vorerwehnte Ende einenm mäßigen Beytrag /  
unter dem T itu l eines ErbschastSteuer-^uivalencs /  nicht 
werde verweigern wollen/ oder können/ Massen die zu dem 
dermaligen Krieg nothgedrungen gemachte grosse Schulden 
nicht weniger zumSchutz der Geistlichkeit/ und ihres Ver- 
mdgens/ als des weltlichen Standes verwendet worden seynd; 
D a  W ir aber in mildeste Crwegung ziehen /  daß es der 
Geistlichkeit allzuschwer fallen würde /  bey jedmaliger Ein- 
trettung in den Genuß der geistlichen Güter die ganze Steuer 
zu entrichten /  so wollen W ir  bey den Geistlichen/ und geist­
lichen Oommunitäten/ Bruderschaften /  und dergleichen/ die 
ein weltliches Vermögen besitzen/ die billige Erleichterung 
dahin ausmesien /  daß jene /  welche eine hob - oder niedere 
geistliche Würde /  undAmtre^ularirerauf ihre Lebens-Zeit/ 
und unveränderlich antrettcn/ von dem in das Kapital ge- 
schlagenen-in Unsren teutschen Erb-Landen befindlichen Ver­
mögen drey von hundert /  jene aber /  welche dem l n ttituw  ge­
mäß nur auf 2. z. oder 4 . Jahre einem S tift/K lo s te r/(7om- 
m u n itä t/ oder Bruderschaft vorstehen /  einen halben von 
hundert zu entrichten schuldig seyn sollen; wobey W ir noch 
dahin gnädigst nachgeben /  daß jene Pfarrer /  und geistliche 
Leneüciacen /  welche nicht mehr/ als die in jedem Land ge­
wöhnliche sogenante Lon^ruam gemessen /  von dieser Steuer
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gänzlichen freygelassen werden sollen; W as aber ein Geist­
licher in pLrticuKrj ausser der ab , und aufsteigenden I U e ,  
durch Erbschaft/ ^ e ^ r ,  oderGeschänknuß überkommet /  ist/ 
wie das übrige weltliche Vermögen /  dieser Steuer unterwor­
fen ; Nichtweniger solle auch von allem demjengien /  so ei­
nem geistlichen S t i f t /  Kloster /  oder dom m unität zufallet/ 
oder von der in ein S t i f t  /  oder Kloster eintrertenden Person/ 
yuocnnque l 'j tn lo  mitgebracht w ird / die Erbschafts Steuer 
jedesmal k IO. pro O n tu m  abgenommen werden/ wann 
schon die Erbschaft/ L ^ a t ,  oder Geschänknuß unter dem 
T itu l /  und sogenanten keprLfcntanL eines in der geistlichen 
( Im m u n itä t befindlichen eheleiblichenKinds bezohen w ird / 
Massen eines theils ein solches geistliches S t i f t /  Kloster und 
(Kommunität für keinen wahrhaften velcendcnten angesehen 
werden mag/ und ändern theils aus dem Kloster kein Ruck­
fall auf eheleibliche E lte rn / oder andere Befreunde (w or­
auf sich alles Erb-Recht hauptsächlichen gründet) gesche­
hen ran.

Siebendens wollen W ir  wegen der k'ide!. tüomm ik. 
w lajorat.und Leniorat, Güter wie auch wegen der S tam , 
men-Lehen die ausdrückliche Erklärung hicmik gemacht ha- 
hen/ daß in Ansehen dieser Erbschafts-Steuer/ die Erbs- 
Zolge nicht von dem ersten kidei-Eommittenten/ oder ä c^u i- 
reuten /  sondern von dem lezten ?ol1cssotN in Betracht zu 
nehmen seye /  dergestalten /  daß wann auch der erste kidei- 
Oom m ittent, oder Xc^uirentkein rriccnden8 inlineare6krr, 
wohl aber der lezte ?oLIellor ein solcher gewesen w äre / der 
k^dei -(^ommjs8-oder Lehens-8uccenor von der Erbfchafts- 
Steuer gänzlichen befreyet/ dahingegen/ wann ein dergleichen 
kidei - (üommik - oder Lehen-Erbschaft von einem Seiten- 
Freund auf den ändern fa llet/ obschon der neue 8uccelIor 
von den ersten kidei- (Kommittenten oder Lehens s ^cciu i- 
renten in lineL reÄa abstammete/ selber doch die Erbschaftsi? 
Steuer zu bezahlen schuldig seyn solle.

Achtens erkenen W ir  gahr wohl /  daß eS dem?idei. 
l^om m ik- oder Lehens-8ucceiIorn aüzuhart fallen würde/ 
die ganze Steuer-Gebühr gleich beyAntrettung dergleichen
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Gütern zu entrichten/dabero wollen W ir  demselben nach­
folgende Erleichterungen in Gnaden gestatten:

imo-Daß der betreffende Steuer-Betrag nicht auf 
einmal /  sondern in sechs-jährigen gleichen bezahlet 
werden möge; und 2^0 daß/ wann ein solcher kiäei 
mitn-oder Lehens - vor Verfliessung der 6. Jahren
abstürbe/ und das b ic le id o m m ik  oder Lehen-Gut nicht 
auf seine Oeicenclenten /  sondern wiederum auf einen coll^re- 
r^len fallete /  die ausständige Gebühr pro l^ to  remporis 
gänzlich aufgehoben werden solle. Nach sothanen mehrfältig 
gemachten Absatz-und Erleuterungen befehlen W ir  demnach

Neuntens: Daß die Erbschafts-Steuer von allen/ 
und jeden /  denen eine dieser Steuer unterworffene Erbschaft/ 
oder anderer Genuß zufallet/ohne mindester Nachsicht eins 
gebracht/ und bezahlet/ auch vor Stcherstellung solcher Ge­
bühr ( wie es in dem nachfolgenden §. reipcAu des rrllo- 
äirü- Vermögens gemeldet werden w ird ) keine Erbschaft/ 
oder anderer Vermögens-Genuß eingeantwortet werden sol- 
le ; Zu dem Ende haben alle /  und jede /  welche eine der 
Steuer unterworfene Erbschaft /  oder Vermögens-Genuß 
antretten wollen /  bey der AbhandlungS-lnttrmr, auch re. 
speAivL bey der geistlichen Gehörde ein Urkund der bezahlt- 
oder sichergcstelten Gebühr aus dem Landständischen Steuer­
oder Einnehmer - Amt beyzubringen /  widrigen falls /  
und wann ohne einer solchen I-eAtim-ujon eine Steuer­
mäßige Erbschaft /  oder anderer Genuß überge­
ben würde/ den Land-Ständen der Kegels, sowohl bey 
dem Erbs-oder Vermögens«Besitzer/ als auch bey obbe- 
melter Abhandlungs - lnürm?, oder geistlichen Gehörde in 
toliäum Vorbehalten bleiben solle.

Zehendens wollen W ir zwar gnädigst zugeben/ daß 
die Land-Stände bey habenden billigen Ursachen die B e­
zahlung der Erbschafts-Steuer gegen genügsamer Sicher­
heit in leidentliche Fristen eintheilen mögen /  jedoch der- 
gestalren /  daß solche Fristen ( ausser was bey den kiäei- 
^omm ik-und Lehen-Gütern ttruuüet worden ist)niema­



len über 2. Jahr erstrecket /  auch von dem Ausstand das 
Land übliche ImereLIe, und zwar im ersten Jahr mit fünf 
pro den tum , und in dem zweyten Jahr mit sechs pro den- 
rum angeschlagen /  und eingebracht werden solle. Sofern 
aber die eingestandene /  und dergleichen Zahlungen nicht 
geleistest würden/ ist mit der Lxecurion unverschont sür^u- 
gehen /  masten W ir dieser Erbschafts-Steuer auch alle die 
jenige Vorrechten beylegen /  welche den Landes. Steuern^ 
und andren Unsren Landes-Fürstlichen Gesöllen zustehen.

E ilftens: Solle diese Erbschafts - Steuer von den
DeL'äti8 tam ümptiLibus, qurim '-MNUI8, so dieser Steuer un­
terwerfen seynd/ unmittlbar von dem Erben abgefordert/ 
und zugleich mit der übrigen Gebül-r entrichtet werden /  
auch der Erb darfür allein zu haften baben ; welchem E r­
ben hingegen die Befugnuß eingeraumer wird /  daß er von 
den De^ci8simplicid^alsogleichdenSteuer-Betragzurück 
halten/ von den amiui8 aber alljährlich zehen pro deucum 
abziehen möge:

Wann aber ein Erb in der ab - oder aufsteigenden 
Dinie dergleichen De^ca zu entrichten h a t/ ist er jchuldigden 
Steuer-Betrag von den DeMti8 irmpücibu8 gleich bey der 
selben Abführung/ von den Annui8 aber alljährlich die zuruck 
behaltende zehen pro dentum  in die Landständische dallä 
zu bezahlen/ gleichwie auch alle andre/ denen ein Frucht- 
Genuß durch lezrwillige vjspoim on, oder Geschänclnaß 
überlasten wird /  die alljährliche io .  pro den cum von dem 
Genuß in die Ständische d M  ohnmittelbar zu entrichten 
verbunden seynd.

W as die übrige ex contrLLUbu8 inter v!vo8 entsprin­
gende Verlaß - Onera, als wittibliche Unterhaltungen /  und 
dergleichen jährliche Abgaben anbelanget/ kann zwar weder 
von den Erben /  noch von dem kercipiemen eine Steuer ab­
gefordert werden; Jedoch ist der Erb damalen den ganzen 
Steuer-Betrag von dem §apitals-<)uanco zu bezahlen schul­
d ig / sobald dergleichen zeitliche Onera, und Abgaben aufhö­
ren/und das Vermögen nicht von einem Erblasser in der auf- 
oder absteigenden Dime an den Erben fallet.

§  Zwölf-



Zwölftens: Befehlen W ir  gnädigst/ daß alle Abs 
handlungsrlnttcLNLen die pflichtschuldigste Obsorg tragen sols 
len /  womit bey Sterbfällen das ganze dieser Steuer unters 
worfene Vermögen ausfindig gemacht/ der B illigkeit nachges 
schätzet/ und in Anschlag gebracht werde /  sofern aber wider 
Vermuthen hierbey eine Nachläßigkeit verfpühret/ oder von 
den Partheyen selbst eine Vertuschung des Vermögens/oder 
eine geringere Ertragnuß-Anzeige beschehen/ und über kurz 
oder lang entdecket wurde /  wollen W ir in lezterm Fall ein 
solches verborgen gehaltenes Vermögen/ und ress>cÄ, vL jenes 
§apita lS -()u-M tum , um welches durch vorsetzlich falsche An­
zeige ein Fruchtbringendes Gut merklich geringer geschä­
het worden ist /  hiemit als ein erklären /  und der
^onülcation unterwerfen /  folglich über Abzug des einem ve- 
rmncianren ( welcher allerdings verborgen gehalten werden 
solle) gebührenden D ritte ls  zur Landschäfrlichen Schulden-

überlassen; Im  erster» Fall aber Unsren Land-Ständen 
allen , wie oben §. 9^0- beschehen ist /  Wider die
Obrigkeit /  und wider die A bhandlungs-In l^nr, nach der 
Ständen A usw ah l/ in loliäum überlassen: die gleichmäßi­
ge l>oMm Oommjssi wollen W ir  auch bey den freyen Ges 
schänknuffen dergestalten tt-iruiret haben /  daß im Fall eine 
solche freye Geschänknuß /  welche obbemelter Massen i voo. fl. 
übersteiget/ nicht längstens inner 14. Tägen von Zeit der Ubers 
gab /  bey den Land-Ständen angezeiget/ und die Gebühr ent­
richtet wird /  das ganze (Zuancum jn die Oonülcation ver­
sauen /  und die Einbringung desselben bey dem vormnte 
oder vonatario den Ständen in ioliclum Vorbehalten seys 
solle; D am it aber

Dreyzehendens: Bey der Schätzung desrdieser Steuer 
unterworfenen Vermögens /  um soweniger Anstände sich er­
geben/ und die Partheyen am mindesten beschweret werden 
mögen/ist Unsre gnädigste Willens-Meinung/daß die Frucht­
bringende Gürernichthöher/als nach der sicheren Ertragnuß 
von 5 . pro Centum angeschlagen /  die Lust-Gebäuden/Gär­
ten /  Jagden /  und dergleichen V o lup lua ria , nach jenem 
(^uaruo, wie sie leicht verkauft werden tönten /  zum Kapi­
ta l angerechnet /  dann das bey der Haus-Einrichtung aus- 
genommene Gold und S ilber allein nach dem innerlichen

Werth



Werth /  und das Geschmuck dergestalten leidentlich geschä- 
tzet werden solle /  wie solches um diesen Werth zur S tund  
angebracht werden könte. Weil es sich aber auch zum öf- 
tern ergiebt/ daß in einem Verlaß zweifelhafte aN ,va, und 
Passiva vorhanden seynd/ derer Austrag eine mehrere Zeit 
erfordert /  so wird der Bedacht dahin zu nehmen seyn/ daß 
von den Erben vor Einantwortung des Verlasses /  wegen 
der zweifelhaften Posten /  die allenfalls zu bezahlen korn- 
irrende Gebühr eveumaliter in Sicherheit gestellet werde.

Vierzebendens wollen W ir  Unsren getreuesten S tä n ­
den jeden Landes /  die E indringlings-Art diesir Erbschafts- 
Steuer /  wie sie solche am leichtesten /  und am sichersten /  auch 
mit denen mindesten Unkösten zu veranstalten wissen/ gänz­
lichen überlassen baben/ jedoch das obbemelt-Unsre vorges 
schriebcneMaaß-Reguln weder zurBeschwerde derPartheyen 
überschritten/ noch hierinnen zum Nachthell des Schulden- 
ssmai etwas nachgegeben l-erde; Und sofern sich bey diesem 
Erbschafts - Steuer - Gefölle Strittigkcircn ereigneten/ solle 
durch eine von dem Land-Ständen zusammengesetzte Kom­
mission die erste billige Erkantnuß geschöpfet/ die hierdurch 
beschwert zu seyn vermeinende Partheyen aber ihren kccurs 
längstens inner 14. Tägen an jene lnssanL zu machen schul­
dig seyn/ welche in jedem Land zu gerichtlicher Erörterung 
der übrigen Landesfürstlichen Gesdlls-Sachen bestimmet ist; 
widrigenfalls eine solche Parthey nicht mehr angehöret /  son­
dern die erste Erkantnuß zur Lxecutivn gebracht werden 
solle; Woben W ir ihnen Ständen auch die Freyheit eins 
raumen /  ob sie zu gerichtlicher Vertrettung dieses GeföllS 
Unsren jeden O rts  haltenden Kammer - ?rocuratorem, 
oder b ilcaln zu gebrauchen /  oder aber emen eigenen kilcum  
anzustellen für gut befinden werden.

Slüßlichen befehlen W ir  allen und jeden Unsren 
nachgesetzten hoch-und niedern S te lle n / Gerichtern/ und 
AbhandlungsrIuttanLen/ auch geistlichen Obrigkeiten/daß 
selbe Unsren LandrStänden in diesem Erbschafts-Steuer- 
Geschäft getreulich an die Hand gehen/ alle Bevortheilung 
des Gefölls möglichst zu verhindern trachten /  auch so o ft/ 
Und so viel es die Noch erfordert/ die unweigerliche/Etteur

L  2 leisten



leisten sollen /  so lieb einem jeden is t/ Unsre Kayserl. Königs, 
und Landesfürstl.Guad zu verdienen /  oder Ungnad zu ver­
meiden. Und dieses ist Unser gnädigster W ill und Meinung. 
Geben in Unserer Haupt-und ke inen?. S tad t Wienn den 
Am M o n a ts -T a g  ju n ii in siebenzehcnhundert neun und 
fünfzigsten/ Unsrer Reiche im neunzehenoen Jahre.

-  /  -  - ' V .  '  . '  ^  ^  '
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